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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 10/2012 – 

01.06.2012 

Die Bedeutung des Art. 27 BRK für das Recht 
auf Teilhabe am Arbeitsleben 

von Prof. Dr. em. Peter Trenk-Hinterberger, Marburg 

 

Leitideen des Art. 27 BRK 

Um die Bedeutung des Art. 27 Behinderten-
rechtskonvention (BRK) für das Recht auf 
Teilhabe am Arbeitsleben analysieren und 
bewerten zu können, müssten eigentlich zu-
nächst der Inhalt und der rechtliche Gehalt 
dieses Artikels im Einzelnen vorgestellt wer-
den. Dies kann in einem Kurzbeitrag1 allein 
schon deshalb nicht geleistet werden, weil 
Art. 27 BRK zu den längsten Artikeln der 
Konvention gehört und allein der erste Ab-
satz elf Unterabsätze (mit zum Teil detaillier-
ten Vorgaben für die Vertragsstaaten) um-
fasst. Auf Art. 27 Abs. 2 BRK wird deshalb 
überhaupt nicht eingegangen. Der zweite 
Absatz des Art. 27 BRK verpflichtet nämlich 
die Vertragsstaaten sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen nicht in Skla-
verei oder Leibeigenschaft gehalten werden 
und dass sie gleichberechtigt mit anderen 

                                                
1 Schriftfassung eines Kurzvortrages anlässlich 
der Fachtagung „Die Behindertenrechtskonventi-
on – Motor für gleichberechtigte Teilhabe“ zur 
Verabschiedung des ehemaligen Bundesge-
schäftsführers der Lebenshilfe, Herrn Klaus 
Lachwitz, am 20.01.2012 in Berlin. Die Vortrags-
form wird beibehalten, der vorgetragene Text ist 
lediglich um Fußnoten ergänzt. 

vor Zwangs- und Pflichtarbeit geschützt wer-
den. Angesichts der geringen praktischen 
Bedeutung dieses Absatzes – jedenfalls in 
Deutschland – erscheint es gerechtfertigt, 
nicht näher auf ihn einzugehen. Der Beitrag 
konzentriert sich auf zwei zentrale Leitideen 
des Art. 27 Abs. 1 BRK, deren mögliche Be-
deutung für das Recht auf Teilhabe am Ar-
beitsleben beleuchtet wird. Die erste Leitidee 
lautet: „So wenig Sonderarbeitswelten wie 
möglich“. Die zweite Leitidee besagt: „Anzu-
streben ist ein inklusiver Arbeitsmarkt“. 

So wenig Sonderarbeitswelten 
wie möglich 

Aus einer Gesamtschau des Art. 27 Abs. 1 
BRK (und den Vorgaben in den einzelnen 
Unterabsätzen der Buchstaben a) bis k)) 
sowie aus dem das die gesamte Konvention 
prägenden Gleichheits- und Deinstitutiona-
lisierungskonzept (vgl. z. B. Art. 19 
Buchst. a) BRK) wird man folgern können, 
dass 

• die Vertragsstaaten verpflichtet sind, 
ausschließliche institutionelle Sonder-
wege für Menschen mit Behinderungen 
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im Bereich von Arbeit und Beschäfti-
gung zu beseitigen (also z. B. die alter-
nativlose Beschäftigung in „beschützen-
den“, nur Menschen mit Behinderungen 
vorbehaltenen Einrichtungen), und 

• die Vertragsstaaten zudem die Rechts-
pflicht trifft, ihre Rechtsordnung auf die 
Vereinbarkeit mit der Leitidee „So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich“ kri-
tisch zu überprüfen. Insofern hat diese 
Leitidee eine „Entdeckerfunktion“2: Es 
gilt, in der geltenden Rechtsordnung zu 
entdecken, welche Regelungen unver-
einbar mit dieser Leitidee sind und wel-
che geschaffen werden müssen, um 
diesem Postulat zu genügen. 

Die Diskussion dieser Leitidee „So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich“ ist zur Zeit 
in vollem Gange, die zahlreichen „Entde-
ckungen“, die bei dieser Diskussion gemacht 
werden, sind freilich kaum mehr zu über-
schauen. Hier kann nur auf einige wenige 
Beispiele hingewiesen werden: 

• So wird vorgeschlagen, die „beschüt-
zenden“ Beschäftigungseinrichtungen 
wie die Werkstätten für behinderte Men-
schen gänzlich abzuschaffen.3 Zumin-
dest sollen aber Werkstätten für behin-
derte Menschen zu einem sozialräum-
lich organisierten Dienstleister umgestal-
tet werden, einem Dienstleister, der mit 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt vielfältig 
vernetzt ist und der differenzierte Be-
schäftigungsmöglichkeiten organisiert 
(und zwar – anders als z. B. in § 136 
Abs. 2 SGB IX – auch Beschäftigungs-
möglichkeiten für Menschen mit hohem 

                                                
2 Zur „Entdeckerfunktion“ der Menschenrechte 
vgl. J. Habermas, Das Konzept der Menschen-
würde und die realistische Utopie der Menschen-
rechte, in: J. Habermas, Zur Verfassung Europas 
– Ein Essay, Berlin 2011, S. 13 ff. (18). 
3 Dazu S. Graumann, Assistierte Freiheit – Von 
einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu ei-
ner Politik der Menschenrechte, Frankfurt/New 
York 2011, S. 74. 

Unterstützungsbedarf, also im Sinne ei-
ner „inklusiven“ Werkstatt für behinderte 
Menschen)4, 

• so wird die Überprüfung des Rechtssta-
tus von Werkstattbeschäftigten und der 
Rechtsstellung des Werkstattrates 
(§ 139 SGB IX) gefordert und die Höhe 
der Entlohnung von Werkstattbeschäf-
tigten für unvereinbar mit Artikel 27 BRK 
erklärt5, 

• so werden neue Wege für eine Beschäf-
tigung von voll erwerbsgeminderten 
Personen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt aufgezeigt6 (Stichworte: neue 
Leistungsanbieter anstelle von Werk-
stätten für behinderte Menschen, Bud-
get für Arbeit, also Verlagerung von ein-
richtungsbezogenen zu personenzen-
trierten Teilhabeleistungen), 

• und ferner: es wird ein langfristiger 
staatlicher Minderleistungsausgleich bei 
Beschäftigung behinderter Menschen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt vorge-
schlagen7, 

• und schließlich, nur um ein letztes Bei-
spiel zu nennen: es wird die Erhöhung 
der Beschäftigungspflichtquote und der 
Ausgleichsabgabe verlangt.8 

Auch wenn etliche dieser Vorschläge und 
Forderungen schon vor der BRK diskutiert 
wurden, ist festzustellen: Mit Art. 27 Abs. 1 
BRK hat diese Diskussion neue inhaltliche 
Impulse, neuen Schwung und eine neue 

                                                
4 Vgl. St. Doose, Inklusion und Teilhabe am Ar-
beitsleben – Die UN-Behindertenrechtskon-
vention Art. 27 und die Folgen, Das Band 2010, 
Heft 2, 9 ff. (11). 
5 Vgl. St. Doose (oben Fn. 4), S. 11. 
6 Ausführlich dazu S. Wendt, Reformvorschläge 
zur Beschäftigung von voll erwerbsgeminderten 
Personen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
Behindertenrecht 2010, 149 ff. 
7 St. Doose (oben Fn. 4), S. 11. 
8 Vgl. DGB Bundesvorstand, Eine Arbeitswelt für 
alle – Ein Diskussionspapier des DGB zur besse-
ren beruflichen Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen entsprechend der UN-Konvention, 
März 2010, S. 9 (abrufbar unter www.dgb.de). 
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rechtliche Qualität erhalten. Allein dies 
macht schon die Bedeutung des Art. 27 
Abs. 1 BRK für die Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben deutlich. 

Anzustreben ist ein 
inklusiver Arbeitsmarkt 

Mit der skizzierten ersten Leitidee („So wenig 
Sonderarbeitswelten wie möglich“) hängt 
eng zusammen die zweite Leitidee, also 
„Anzustreben ist ein inklusiver Arbeitsmarkt“. 
Es ist die Leitidee, dass Arbeitsmarkt und 
Arbeitsumfeld „inklusiv“ sein müssen (so die 
verbindliche englische Version – „inclusive“ – 
unzutreffend hingegen die Übersetzung „in-
tegrativ“ in dem im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlichten Text der BRK).9 Übersetzt man 
aber mit „inklusiv“, dann kommt in der Rege-
lung zum Ausdruck, dass es nicht nur darum 
gehen kann, Menschen mit Behinderungen 
an einen unverändert vorgegeben Arbeits-
markt anzupassen, diese Menschen also 
„marktkonform“ einzugliedern, sondern dass 
es zugleich darauf ankommt, diesen Ar-
beitsmarkt so umzugestalten, dass er sei-
nerseits an die Lebenslage Behinderung an-
gepasst wird. Dabei geht es nicht nur um ei-
ne Rechtspflicht der Vertragsstaaten zu 
Maßnahmen der Bewusstseinsbildung (vgl. 
auch Art. 8 Abs. 2 Buchst. a) iii) BRK), son-
dern auch um die Rechtspflicht zu Maßnah-
men, die dazu führen, dass behinderte Men-
schen mit ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten 
in einer entsprechend veränderten Arbeits-
welt tätig werden können.  
Wie verhält sich nun diese Leitidee eines 
anzustrebenden inklusiven Arbeitsmarktes 
zum real existierenden Arbeitsmarkt, der 
vom akademischen und politischen Neolibe-
ralismus10 geprägt ist und der vom Konkur-
                                                
9 So auch die Schattenübersetzung des NETZ-
WERK ARTIKEL 3 e.V., Berlin 2009, S. 25. 
10 Zum akademischen Neoliberalismus (und sei-
nen unterschiedlichen Varianten) sowie zum poli-
tischen Neoliberalismus (z. B. zu Flexibilisierung 

renzdenken, vom Gewinnstreben, von der 
betriebswirtschaftlichen Effizienz und von 
der Tendenz zur Exklusion11 bestimmt wird? 
So muss etwa aus neoliberaler Sicht der Ar-
beitsmarkt so gestaltet sein, dass die Unter-
nehmerseite entlastet wird, um die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit sowie das 
Wirtschaftswachstum – und damit auch die 
internationale Konkurrenzfähigkeit – zu be-
fördern. Angesagt ist auf dem neoliberalen 
Arbeitsmarkt Kostensenkung, nicht Kosten-
mehrung. So ist es aus dieser Sicht zum 
Beispiel auch konsequent, dass Kostensen-
kung durch „Freisetzung“ von sogenannten 
Minderleistern, auch „Low-Performer“ ge-
nannt, Gegenstand von Managementsemi-
naren ist.12 Und es gehört zur gängigen Ein-
schätzung, dass behinderte Menschen we-
niger flexibel einsetzbar und weniger belast-
bar sind, eine geringere Arbeitsleistung er-
bringen, höhere Kosten verursachen und 
Mehrarbeit bei anderen Arbeitnehmern er-
zeugen, mit anderen Worten: dass sie nur 
sehr eingeschränkt für die ökonomische 
Wertschöpfung „nutzbar“ sind.13 Der Hohe-
priester der neoliberalen Wirtschaftstheorie, 
Friedrich A. von Hayek, hat dies auf den 
Punkt gebracht. Seiner Meinung nach ist für 
behinderte Menschen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt kein Platz. Vielmehr sollen 
stattdessen Personen „... wie Kranke, Alte, 

                                                                        
und Deregulierung des Arbeitsmarktes) einge-
hend die Monographie von B. Walpen, Die offe-
nen Feinde und ihre Gesellschaft, Hamburg 
2004. 
11 Exklusion (und damit einhergehende Ungleich-
heit) verstanden als ökonomisches Element zur 
„Belebung“ der Wirtschaftsdynamik. 
12 Vgl. z. B. das Angebot von Managementsemi-
naren unter dem Titel „Minderleister raus! – Um-
gang mit C-Mitarbeitern“ (abrufbar unter 
www.managerseminare.de). Zur rechtlichen Dis-
kussion um „Low Performer“ vgl. z. B. V. Stück, 
Low Performern die Grenzen aufzeigen, AuA 
2007, 720 ff.; F. Zaumseil, Die Minderleistung als 
Kündigungsgrund, Frankfurt/M. 2010. 
13 Dazu A. Jakobs, Der Einfluss des Behinderten-
rechts auf die Personalpolitik von Unternehmen – 
Theoretische Analysen und empirische Befunde, 
Hamburg 2007, S. 120. 
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körperlich und geistig Behinderte ...“ lediglich 
eine soziale Mindestsicherung (abseits vom 
Arbeitsmarkt) erhalten.14 Verhaltener äußern 
sich heute professorale Großunternehmer, 
die sich in der politischen Arena gerne als 
neutrale Sachverständige bewundern las-
sen. So formuliert etwa Hans-Werner Sinn 
(vom ifo Institut): „... ein Beschäftigungs-
zwang wie etwa bei Behinderten würde die 
Grundregeln des marktwirtschaftlichen Sys-
tems unterminieren und auch entwürdigend 
wirken“.15 Und weiter: Die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
betont in ihrer Stellungnahme vom Oktober 
2011 eine „marktkonforme“ (also die beste-
henden Marktstrukturen unangetastet las-
sende) „Verwirklichung des Ziels für mehr 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
in Gesellschaft und Arbeitsleben“16.  
Mit diesen wenigen – zugegeben: zugespitz-
ten und nicht ohne polemischen Unterton 
vorgetragenen – Hinweisen soll gesagt sein, 
dass Art. 27 Abs. 1 BRK und sein Postulat 

                                                
14 Vgl. Friedrich A. Hayek, Recht, Gesetz und 
Freiheit – Eine Neufassung der liberalen Grund-
sätze der Gerechtigkeit und der politischen Öko-
nomie, Tübingen 2003, S. 361. Bemerkenswert 
ist auch die Einschätzung, die von Hayek 
(a. a. O., S. 256) zu den wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Menschenrechten äußert: 
„Schon das kleinste Quäntchen von gesundem 
Menschenverstand hätte den Verfassern des Do-
kuments (TH: gemeint sind die Verfasser des 
entsprechenden Menschenrechtspakts) sagen 
müssen, dass das, was sie zu allgemeinen Rech-
ten erklären, in der Gegenwart und für alle 
vorhersehbare Zukunft vollkommen unerreichbar 
ist“. 
15 So im Internet-Diskussionsforum der CESifo 
Group München am 16.04.2010 in einer Antwort 
auf einen Diskussionsbeitrag zum Mindestlohn 
(abrufbar unter: www.cesifo-group.de/portal/ pa-
ge/portal/ifoHome/B-politik/95discforum/25discfor 
_aktsoz). 
16 Schriftliche Stellungnahme der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände zur 
öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 
Berlin am 17. Oktober 2011 – Nationaler Akti-
onsplan zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, in: Deutscher Bundestag, Aus-
schuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdruck-
sache 17(11)597, S. 3. 

nach einem anzustrebenden „inklusiven“ Ar-
beitsmarkt einen „Gegenentwurf“ zum rea-
len, neoliberal geprägten und zur Exklusion 
neigenden Arbeitsmarkt beinhaltet. 

Schlussfolgerung 

Resümierend bleibt festzustellen, dass die 
beiden vorgestellten zentralen Leitideen des 
Art. 27 Abs. 1 BRK, also „So wenig Sonder-
arbeitswelten wie möglich“ und „Anzustreben 
ist ein inklusiver Arbeitsmarkt“ eine Rechts-
pflicht der Vertragsstaaten zur Realisierung 
einer Vision beinhalten, einer Vision mit dem 
Ziel einer humaneren und gerechteren Ar-
beitswelt. Und dabei darf die normative Gel-
tung dieser Rechtspflicht nicht von der Frage 
abhängig gemacht werden, welche Chancen 
man ihrer Umsetzung einräumt: Die Rechts-
pflicht, eine humanere und gerechtere Ar-
beitswelt zu schaffen, darf man eben nicht 
nach einer zynischen Kalkulation der Er-
folgsaussichten bemessen. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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